
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Brigitte Freihold, Gökay Akbulut, 
Dr. Birke Bull-Bischoff, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/26766 –

Gewährleistung wissenschaftlicher Qualitätsstandards und Transparenz
bei der Errichtung eines Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen 
Verbrechen in Polen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Juni 2021 jährt sich die Unterzeichnung des „Vertrages zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit“ vom 17. Juni 1991 zum 30. Mal. Mit dem 
Vertrag wurde eine historische Wende und ein Neubeginn in den deutsch-
polnischen Beziehungen eingeleitet, die besonders vom Zweiten Weltkrieg 
und seinen schrecklichen Folgen jahrzehntelang in den beiden deutschen Staa-
ten, der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie in der Deutschen Demokrati-
schen Republik überschattet wurden.

Am 30. Oktober 2020 beschloss der Deutsche Bundestag ohne Gegenstimmen 
in einer Sofortabstimmung die Errichtung eines Erinnerungsortes an die Opfer 
der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen von 1939 bis 1945 und die polni-
schen Opfer des Zweiten Weltkrieges (kurz: „Erinnerungsort an die Opfer der 
deutschen Verbrechen in Polen“), um dem Charakter der deutsch-polnischen 
Geschichte gerecht zu werden und zur Vertiefung der besonderen bilateralen 
Beziehungen beizutragen (Antrag auf Bundestagsdrucksache 19/23708).

Vorangegangen war eine Debatte über ein „Polen-Denkmal in der Mitte Ber-
lins zum Gedenken an die polnischen Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 
1945“, für dessen Errichtung sich die Bundesregierung am 22. Mai 2019 in 
der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fragesteller „Gedenken der Bundes-
regierung an 80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg in Europa (Bundestagsdruck-
sache 19/10406) bekannt hatte.

In dem Beschluss der Koalition der Fraktionen CDU, CSU und SPD zur Er-
richtung eines Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen in Po-
len von 1939 bis 1945 und die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges wird 
hervorgehoben, dass „Das Gebiet Vorkriegspolens von den Nationalsozialisten 
missbraucht [wurde], um abseits dicht besiedelter Gegenden in eigens errich-
teten Vernichtungslagern den fabrikmäßigen Massenmord an den europä-
ischen Juden durchzuführen. Rund drei Millionen der ermordeten Jüdinnen 
und Juden waren Bürgerinnen und Bürger des polnischen Staates. Millionen 
Polinnen und Polen leisteten Widerstand. (...) Die deutsche Herrschaft in Po-
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len stand von Anfang an unter der Prämisse der völligen Vernichtung der 
Staatlichkeit unseres Nachbarlandes. Die Umsetzung dieses Plans ist singulär 
innerhalb der nationalsozialistischen Besatzungspolitik in Europa.“

Wenige Tage zuvor beschloss der Deutsche Bundestag am 9. Oktober 2020 
bereits im Hinblick auf die Errichtung einer Dokumentations-, Bildungs- und 
Erinnerungsstätte zur deutschen Besatzungspolitik während des Zweiten Welt-
krieges (kurz: „Dokumentationsstätte zur Geschichte der deutschen Besat-
zungsherrschaft“) „unter Einbeziehung der Expertise der Stiftung Denkmal für 
die ermordeten Juden Europas eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich aus 
fachlich einschlägig ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zusammensetzt“. Dabei sollten die „besondere Betroffenheit der Opferna-
tionen der grausamen NS-Besatzungspolitik […] in diesem Rahmen angemes-
sen“ herausgearbeitet werden und wissenschaftlich fundierte Ausstellungen 
„in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den 
betroffenen Staaten erarbeitet werden“ (vgl. Antrag auf Bundestagsdrucksache 
19/23126). Insbesondere sollte so „den Nachkommen der Opfer Raum für Ge-
denken und Erinnerung“ gegeben werden.

Im Zusammenhang mit der Errichtung eines prominenten Ortes in Berlin, der 
im Kontext des besonderen deutsch-polnischen Verhältnisses den polnischen 
Opfern des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Besatzung 
Polens („Erinnerungsort an die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“) ge-
widmet ist und ein Ort der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte sein soll, beschloss der Deutsche Bundestag, „ein geeignetes Konzept 
in Zusammenarbeit mit polnischen und deutschen Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, darunter dem Deutschen Polen-Institut 
Darmstadt e. V., zu erarbeiten und an dem zu schaffenden Ort Raum für zivil-
gesellschaftliche Aktivitäten wie Jugendarbeit, politische Bildung, Begegnung 
etc. einzuplanen.“

Während für die Realisierung der „Dokumentationsstätte zur Geschichte der 
deutschen Besatzungsherrschaft“ dem Deutschen Bundestag von der Bundes-
regierung bis zum 31. Dezember 2020 ein Zeit- und Maßnahmenplan vorzule-
gen war und kontinuierlich über den Arbeitsstand berichtet werden sollte, fehlt 
gegenüber der Errichtung eines „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen 
Verbrechen in Polen“ bislang eine entsprechende Terminierung und Planung 
sowie konkrete Ausgestaltung einzuberufender Arbeitsgruppen. Angesichts 
der Umstände bei der vorangegangenen Einberufung und inhaltlichen Ausge-
staltung der Arbeitsgruppen für eine „Dokumentationsstätte zur Geschichte 
der deutschen Besatzungsherrschaft“, die von der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien (BKM) Monika Grüters am 4. Januar 2021 
per Pressemitteilung, der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde, stellen sich 
nach Ansicht der Fragesteller im Hinblick auf einen Zeit- und Maßnahmen-
plan für einen „Erinnerungsort an die Opfer der deutschen Verbrechen in Po-
len“ und der Integration eines „Polen-Denkmals in der Mitte Berlins zum Ge-
denken an die polnischen Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945“ in 
das Projekt zahlreiche Fragen nach einer angemessenen und notwendigen Be-
rücksichtigung von Vertreterinnen und Vertretern der Opferverbände aus Polen 
sowie ausgewiesener Expertise von deutschen, polnischen und internationalen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

 1. Welchen Austausch gab es zwischen der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien (BKM), dem Auswärtigen Amt und dem 
Deutschen Bundestag sowie zwischen anderen Verwaltungseinheiten 
oder kommunalen Stellen im Vorfeld des Parlamentsbeschlusses zur Er-
richtungen eines „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Verbre-
chen in Polen“ am 30. Oktober 2020 sowie nach diesem Beschluss (bitte 
ausführlich nach folgenden Kriterien bezüglich der darin zum Ausdruck 
gebrachten Einschätzung bzw. Tendenz der jeweiligen beteiligten Stelle 
auflisten: Hinweise zur Ressort-Verantwortung, Hinweise zur inhaltli-
chen Ausgestaltung, Hinweise zur Beteiligung von Experten und Ein-
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richtungen, Hinweise zur fachlichen Federführung bei der Realisierung 
des Erinnerungsortes sowie der potentiellen Liegenschaften)?

a) Welchen Austausch, mit welcher Zielrichtung und welchem Inhalt 
hat die Bundesregierung betreffend die Festlegung der zukünftigen 
fachlichen Federführung bei der Errichtung eines „Erinnerungsortes 
an die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“ im Vorfeld des Be-
schlusses vom 30. Oktober 2020 und danach durchgeführt (bitte aus-
führlich einzeln erläutern und nach Datum, beteiligten Gesprächs-
partnern und Stellen sowie Zusammenfassung des Inhalts auflisten)?

b) Welchen Austausch, mit welcher Zielrichtung und welchem Inhalt 
hat die Bundesregierung mit welchen Fachexperten und Beratern be-
treffend den „Erinnerungsort an die Opfer der deutschen Verbrechen 
in Polen“ im Vorfeld des Beschlusses vom 30. Oktober 2020 und da-
nach durchgeführt (bitte ausführlich einzeln erläutern und nach Da-
tum, beteiligten Gesprächspartnern und Stellen sowie Zusammenfas-
sung des Inhalts auflisten)?

Die Fragen 1 bis 1b werden zusammen beantwortet.
Die Bundesregierung wurde vom Deutschen Bundestag mit dem Beschluss 
vom 30. Oktober 2020 beauftragt, einen Ort der Erinnerung, des Gedenkens 
und der Begegnung zu schaffen. Das Bundeskanzleramt hat die fachliche Fe-
derführung dem Auswärtigen Amt als zuständiges Ressort zugewiesen. Die Be-
ratungen zur Ausgestaltung werden in der zu Jahresbeginn einberufenen und 
seit dem 10. Februar 2021 monatlich tagenden Expertenkommission geführt 
und vom Auswärtigen Amt begleitet. Darüber hinaus wird auf die Antwort zu 
Frage 2 verwiesen.

 2. Was hat die Bundesregierung unternommen, damit bei der Errichtung 
und Umsetzung eines „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Ver-
brechen in Polen“ im Vorfeld des Beschlusses vom 30. Oktober 2020 und 
danach die polnische Seite, namentlich polnische Überlebenden- und 
Verfolgtenverbände bzw. Nachkommen von NS-Verfolgten, Expertinnen 
und Experten der polnischen Wissenschaft und Forschung sowie Ge-
denkstätten u. a. Interessierte, in die Planungen einbezogen werden (bitte 
ausführlich einzeln erläutern und nach Datum, beteiligten Gesprächspart-
nern und Stellen sowie Zusammenfassung des Inhalts auflisten)?

Der Beschluss des Deutschen Bundestages fordert die Bundesregierung dazu 
auf, das Konzept „in Zusammenarbeit mit polnischen und deutschen Expertin-
nen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, darunter dem Deut-
schen Polen-Institut Darmstadt e. V., zu erarbeiten“. Die 16-köpfige Experten-
kommission, die zur Erarbeitung dieses Konzepts einberufen worden ist, be-
steht aus deutschen wie polnischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
Vertreterinnen und Vertretern deutsch-polnischer Organisationen, von Bundes-
ministerien und des Landes Berlin. Institutionell vertreten sind so unter ande-
rem das Deutsche Polen-Institut, die Stiftung für deutsch-polnische Zusammen-
arbeit, das deutsch-polnische Jugendwerk, das Deutsche Historische Institut 
Warschau, die Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, die Stiftung Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas, die Bundeszentrale für politische Bildung, 
das Museum des Warschauer Aufstands, die Stiftung Auschwitz-Birkenau und 
die Jagiellonen-Universität Krakau. Die diverse und binationale Zusammenset-
zung der Expertenkommission stellt sicher, dass eine Vielzahl von Perspektiven 
insbesondere zu unterschiedlichen Verfolgungsschicksalen in die Konzeption 
einfließen und das Vorhaben eine europäische Dimension entwickelt.
Die Expertenkommission wird durch einen politischen Beirat beraten, der erst-
mals am 2. März 2021 unter Vorsitz des Bundesministers des Auswärtigen 
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Amts, Heiko Maas, getagt hat. Diesem Beirat gehören Bundestagsabgeordnete 
an, die sich in der Vergangenheit besonders für das Projekt engagiert haben, au-
ßerdem der Beauftragte der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Bezie-
hungen, der Chef des Bundespräsidialamts, Vertreter von Religionsgemein-
schaften sowie die Gründerin und der/die Gründer der zivilgesellschaftlichen 
Initiative „Polendenkmal“. Organisatorische Unterstützung leistet ein Arbeits-
stab im Auswärtigen Amt. Im Spätsommer 2021 will Bundesminister Maas ge-
meinsam mit der Expertenkommission das abgestimmte Konzept der Öffent-
lichkeit vorstellen.

 3. Welche Bedenken bestanden innerhalb der Bundesregierung bzw. welche 
divergierenden Einschätzungen bestanden zwischen der BKM, dem Aus-
wärtigen Amt und anderen Stellen betreffend die Errichtung eines „Erin-
nerungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“ innerhalb 
des Gedenkstättenkonzeptes des Bundes im Vorfeld des Parlamentsbe-
schlusses vom 30. Oktober 2020 und danach?

Der Deutsche Bundestag hat den Beschluss zum „Erinnerungsort an die Opfer 
der deutschen Verbrechen in Polen“ bewusst offen als Gedenkort/Begegnungs-
ort formuliert. Auf den Beschluss des Bundestages vom 30. Oktober 2020, wo-
nach die Realisierung des Erinnerungsortes außerhalb der Gedenkstättenkon-
zeption des Bundes erfolgt, wird verwiesen.
Die Beratungen zur Ausgestaltung der Einrichtung werden vordringlich mit der 
Zivilgesellschaft in Deutschland und Polen unter Einbeziehung von Expertin-
nen und Experten zu führen sein. Dieser deutsch-polnische Dialog wird feder-
führend durch das Auswärtige Amt begleitet.

 4. Welche konkreten Planungen oder Vorkehrungen hat die Bundesregie-
rung getroffen, um einen entsprechenden Zeit- und Maßnahmenplan für 
einen Realisierungsvorschlag zur Errichtung eines „Erinnerungsortes an 
die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“ zu erarbeiten und zügig 
umzusetzen?

a) Wann gedenkt die Bundesregierung einen entsprechenden Zeit- und 
Maßnahmenplan für einen Realisierungsvorschlag zur Errichtung ei-
nes „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen in Po-
len“ dem Deutschen Bundestag vorzulegen, warum wurde bislang 
kein entsprechender Zeit- und Maßnahmenplan für einen Realisie-
rungsvorschlag zur Errichtung eines „Erinnerungsortes an die Opfer 
der deutschen Verbrechen in Polen“ erarbeitet, wie dies im Hinblick 
auf die Errichtung „Dokumentationsstätte zur Geschichte der deut-
schen Besatzungsherrschaft“ geschah?

b) Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass entsprechende deut-
sche und internationale Fachexpertise, die Teilhabe von Überleben-
den- und Verfolgtenverbände bzw. Nachkommen von NS-Verfolgten 
aus Polen sowie Fachexperten aus dem Nachbarland Polen bei der 
Erarbeitung eines entsprechenden Zeit- und Maßnahmenplan für ei-
nen Realisierungsvorschlag zur Errichtung eines „Erinnerungsortes 
an die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“ berücksichtigt wer-
den?

c) Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die Geschichte der 
Verfolgung und Vernichtung von Roma und Romnja im besetzten Po-
len angemessen berücksichtigt wird (einschließlich der Auseinander-
setzung mit Antiziganismus) unter Einbezug der Communities in Po-
len, namentlich der Vereinigung der Roma in Polen. (Stowarzyszenie 
Romów w Polsce in Oświęcim)?
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d) Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass weitere Verfol-
gungsschicksale wie die Opfer der Euthanasie, Homosexuelle, als 
„Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ im Nationalsozialismus Verfolg-
te, die nicht ausschließlich im Zusammenhang mit rassischen Zu-
schreibungen (z. B. aus Antislawismus) verfolgt wurden, berücksich-
tigt werden unter Einbezug der Communities in Polen?

e) Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass Opfer der Ver-
schleppung ins Reich zur Zwangsarbeit, Zwangsarbeit im besetzten 
Polen, sog. geraubte Kinder und Opfer der Germanisierung sowie der 
„Umvolkungspolitik“ unter Einbezug der Communities in Polen be-
rücksichtigt werden?

f) Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die unterschiedli-
chen Täter- und Opfer-Perspektiven im besetzten Polen angemessen 
berücksichtigt werden auch unter Einbezug der Communities in Po-
len?

Die Fragen 4 bis 4f werden gemeinsam beantwortet. Es wird auf die Antwort 
zu Frage 2 verwiesen.

 5. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass bei der Planung, Umset-
zung und Berufung von Vertreterinnen und Vertretern für Arbeitsgruppen 
oder Beiräte bei der Errichtung des „Erinnerungsortes an die Opfer der 
deutschen Verbrechen in Polen“ Vertreterinnen und Vertreter zivilgesell-
schaftlicher Aktivitäten wie Jugendarbeit, politische Bildung, Begegnung 
berücksichtigt werden, namentlich des Deutsch-Polnischen Jugendwerks 
(DPJW), aber auch der im Jugendbereich aktiven Nachkommen in Inter-
nationalen Komitees ehemaliger KZ-Häftlinge und Lagerarbeitsgemein-
schaften (LAG), wie z. B. dem Internationalen Komitee Buchenwald-
Dora und Kommandos (IKBD), der Lagerarbeitsgemeinschaft Ravens-
brück-Freundeskreis oder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregi-
mes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), die 
seit Jahren in der erinnerungspolitischen Jugendarbeit im deutsch-polni-
schen Bereich aktiv sind (vgl. ZKRPiBWP, „Polsce Wierni“ #10/2020, 
S. 6 bis 8, https://www.kombatantpolski.pl/images/PW.pazdziernik.202
0.pdf)?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

 6. Welche Gründe sprechen nach Auffassung der Bundesregierung für eine 
unterschiedliche Behandlung und Verortung der „Dokumentationsstätte 
zur Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft“ innerhalb des Ge-
denkstättenkonzeptes des Bundes und eine Abweichung davon im Hin-
blick auf die Errichtung eines „Erinnerungsortes an die Opfer der deut-
schen Verbrechen in Polen“ (bitte ausführlich einzeln begründen)?

 7. Vor dem Hintergrund welcher konkreten Erwägungen erfolgt nach 
Kenntnis der Bundesregierung die Realisierung des „Erinnerungsortes an 
die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“ außerhalb des Gedenkstät-
tenkonzeptes des Bundes, und welche Stellen wurden wann im Vorfeld 
des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 30. Oktober 2020 zu 
diesem Thema konsultiert, und mit welchem Ergebnis (bitte ausführlich 
einzeln begründen)?

Die Fragen 6 und 7 werden gemeinsam beantwortet. Es wird auf die Antwort 
zu Frage 3 verwiesen.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 5 – Drucksache 19/27618



 8. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass eine Ko-
ordinierung der beiden Vorhaben zur Errichtung einer „Dokumentations-
stätte zur Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft“ sowie der Er-
richtung eines „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen 
in Polen“ sowohl wissenschaftlich als auch inhaltlich notwendig ist?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn ja, wie will die Bundesregierung diese Koordination institutionell 
und personell gewährleisten (bitte einzeln ausführlich begründen)?

 9. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die beiden Initiativen 
zur Errichtung einer „Dokumentationsstätte zur Geschichte der deut-
schen Besatzungsherrschaft“ sowie des „Erinnerungsortes an die Opfer 
der deutschen Verbrechen in Polen“ miteinander abgestimmt werden?

Die Fragen 8 und 9 werden zusammen beantwortet.
Die Bundesregierung teilt die Ansicht, dass eine Verzahnung beider Vorhaben 
notwendig ist. Diese wird sichergestellt. Die Leiterin des Arbeitsstabs „Erinner-
ungsort an die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“ ist auch Mitglied der 
Arbeitsgruppe „Erinnern und Gedenken“ der „Dokumentationsstätte zur Ge-
schichte der deutschen Besatzung“. Die Vertreterin des Präsidenten der Stiftung 
Deutsches Historisches Museum wiederum ist sowohl Mitglied der Arbeits-
gruppe „Erinnern und Gedenken“ als auch der Expertenkommission des „Erin-
nerungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“.

10. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass das Deutsche Polen In-
stitut (DPI) in Darmstadt bei den Planungen berücksichtigt wird?

Mit dem Deutschen Polen-Institut findet bei der Erarbeitung des Konzepts ein 
intensiver Austausch statt. Der Direktor des Deutschen Polen-Instituts Prof. 
Dr. Peter Oliver Loew ist Mitglied Expertenkommission für die Erarbeitung ei-
nes Konzepts für die Errichtung eines Orts des Erinnerns und der Begegnung 
mit Polen. Darüber hinaus wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

11. Wie schätzt die Bundesregierung die außenpolitische Wirkung einer Rea-
lisierung des „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen 
in Polen“ außerhalb des Gedenkstättenkonzeptes insbesondere auf die 
Republik Polen ein, welche einem „Polen-Denkmal“ bislang einen be-
sonderen Stellenwert eingeräumt hatte?

Die Bundesregierung befindet sich in einem fortwährenden, konstruktiven Aus-
tausch mit der Republik Polen zu dem Vorhaben eines Orts des Erinnerns und 
der Begegnung mit Polen und erfährt von dort Unterstützung in der Sache.
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12. Hat die Bundesregierung Überlegungen betreffend die konkrete Realisie-
rung des „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen in
Polen“ im Zusammenhang mit den Irritationen zwischen den Botschaf-
tern der Republik Polen und dem Botschafter der Republik Ukraine zu
geschichtspolitischen Themen, namentlich der Kollaboration ukraini-
scher Nationalisten im Antisemitismus mit dem NS-Regime und beim
bewaffneten Kampf gegen die Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition, na-
mentlich gegen die Rote Armee und sowjetische sowie polnische Partisa-
nen in den durch die Deutschen besetzten Gebieten, vorgenommen?

Wenn ja, welche?

Die Bundesregierung verfolgt die Kommunikation zwischen Polen und der Uk-
raine in Bezug auf ihre teils divergierenden erinnerungspolitischen Ansätze und 
Narrative aufmerksam.

a) Wird dabei auch die spezifisch ukrainische Erfahrung des Zweiten
Weltkrieges berücksichtigt?

Deutsche haben den Ukrainerinnen und Ukrainern im Zweiten Weltkrieg uner-
messliches Leid zugefügt. Das Gedenken an diese Taten wachzuhalten, aber 
auch Zeichen der Versöhnung auszusenden, sind Kernanliegen der Erinne-
rungskultur und der historischen Verantwortung Deutschlands.

b) Hat die Bundesregierung die Absicht, auch einen Erinnerungsort an
die Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft in der Ukraine zu er-
richten, und gedenkt die Bundesregierung, in dieser Hinsicht entspre-
chende ukrainische Forderungen aufzugreifen?

Der ukrainische Wunsch nach einem Mahnmal ist der Bundesregierung be-
kannt. Dabei bedarf es einer angemessenen Auseinandersetzung über die Opfer 
der deutschen Besatzung in der Ukraine. Diese Auseinandersetzung hat zuvor-
derst im zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen und parlamentarischen 
Raum ihren Platz.

c) Hat die Bundesregierung die Absicht, auch einen Erinnerungsort an
die Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft in Belarus und anderen
ost- oder südeuropäischen Staaten, die von der deutschen Besatzung
während des Zweiten Weltkrieges betroffen waren, zu errichten?

Beschlüsse über nationale bedeutsame Gedenkorte fallen in die Zuständigkeit 
des Deutschen Bundestages.

13. Welchen Austausch gab es zwischen der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien (BKM), dem Auswärtigen Amt und dem 
Deutschen Bundestag sowie zwischen Bundesministerien, Behörden oder 
Stellen im Vorfeld der Erklärung der Bundesregierung zur Unterstützung 
eines „Polen-Denkmals in der Mitte Berlins zum Gedenken an die polni-
schen Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945“, die am 22. Mai 
2019 in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fragesteller „Gedenken 
der Bundesregierung an 80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg in Europa 
(Bundestagsdrucksache 19/10406) bekannt gegeben wurde bzw. nach 
dieser Erklärung (bitte ausführlich nach folgenden Kriterien bezüglich 
der darin zum Ausdruck gebrachten Einschätzung bzw. Tendenz der je-
weiligen beteiligten Stelle auflisten: Hinweise zur Zuständigkeit, Hin-
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weise zur inhaltlichen Ausgestaltung, Hinweise zur Beteiligung von 
Experten und Einrichtungen, Hinweise zur Federführung bei der Rea-
lisierung des „Polen-Denkmals“)?

Die zitierte Antwort der Bundesregierung bezieht sich auf eine gemeinsame Er-
klärung der Außenminister Deutschlands und Polens vom 2. November 2018. 
Dem dort formulierten Ziel „ein Bewusstsein für die Geschichte der deutsch-
polnischen Beziehungen, unter besonderer Berücksichtigung der tragischen Er-
fahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, zu schaffen“ liegt das gemeinsame Ver-
ständnis zugrunde, dass Beschlüsse über nationale bedeutsame Gedenkorte in 
die Zuständigkeit des Deutschen Bundestages fallen. Diesen greift die Bundes-
regierung nicht vor.

14. Was hat die Bundesregierung unternommen, damit bei der Errichtung 
und Umsetzung eines „Polen-Denkmals in der Mitte Berlins zum Geden-
ken an die polnischen Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945“ 
bzw. dessen Integration innerhalb des „Erinnerungsortes an die Opfer der 
deutschen Verbrechen in Polen“ im Vorfeld des Beschlusses vom 30. Ok-
tober 2020 und danach die polnische Seite, namentlich polnische 
Überlebenden- und Verfolgtenverbände bzw. Nachkommen von NS-
Verfolgten, Expertinnen der polnischen Wissenschaft und Forschung so-
wie Gedenkstätten u. a. Interessierte, in die Planungen einbezogen wer-
den (bitte ausführlich einzeln erläutern und nach Datum, beteiligten Ge-
sprächspartnern und Stellen sowie Zusammenfassung des Inhalts auflis-
ten)?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

15. Welche Gespräche, mit welcher Zielrichtung und welchem Inhalt wurden 
durch die Bundesregierung betreffend die Ressort-Verantwortung für die 
Umsetzung eines „Polen-Denkmals in der Mitte Berlins zum Gedenken 
an die polnischen Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945“ bzw. 
dessen Integration innerhalb des „Erinnerungsortes an die Opfer der 
deutschen Verbrechen in Polen“ im Vorfeld des Beschlusses vom 30. Ok-
tober 2020 und danach durchgeführt (bitte ausführlich einzeln erläutern 
und nach Datum, beteiligten Gesprächspartnern und Stellen sowie Zu-
sammenfassung des Inhalts auflisten)?

16. Welche Gespräche, mit welcher Zielrichtung und welchem Inhalt wurden 
betreffend die zukünftige fachliche Federführung bei der Errichtung ei-
nes „Polen-Denkmals in der Mitte Berlins zum Gedenken an die polni-
schen Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945“ bzw. dessen Integ-
ration innerhalb des „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Ver-
brechen in Polen“ im Vorfeld des Beschlusses vom 30. Oktober 2020 und 
danach durchgeführt (bitte ausführlich einzeln erläutern und nach Datum, 
beteiligten Gesprächspartnern und Stellen sowie Zusammenfassung des 
Inhalts auflisten)?

Die Fragen 15 und 16 werden gemeinsam beantwortet. Es wird auf die Antwort 
zu Frage 1 verwiesen.
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17. Welche Bedenken bestanden innerhalb der Bundesregierung bzw. welche 
divergierenden Einschätzungen bestanden zwischen der BKM, dem Aus-
wärtigen Amt und anderen Stellen betreffend die Errichtung eines 
„Polen-Denkmals in der Mitte Berlins zum Gedenken an die polnischen 
Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945“ bzw. dessen Integration 
innerhalb des „Erinnerungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen 
in Polen“ innerhalb des Gedenkstättenkonzeptes des Bundes im Vorfeld 
des Parlamentsbeschlusses vom 30. Oktober 2020 und danach?

18. Wie beurteilt die Bundesregierung die Verortung der Pläne für ein 
„Polen-Denkmal in der Mitte Berlins zum Gedenken an die polnischen 
Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945“ innerhalb des Gedenk-
stättenkonzeptes des Bundes, und welche Impulse für die deutsch-
polnischen Beziehung erwartet die Bundesregierung in diesem Zusam-
menhang (bitte ausführlich begründen)?

Die Fragen 17 und 18 werden gemeinsam beantwortet. Es wird auf die Antwort 
zu Frage 3 verwiesen.

19. Welche Planungen im Hinblick auf entsprechende Maßnahmen und wel-
chen Zeitplan betreffend die Errichtung eines „Polen-Denkmals in der 
Mitte Berlins zum Gedenken an die polnischen Opfer der deutschen Be-
satzung 1939 bis 1945“ bzw. dessen Integration innerhalb des „Erinne-
rungsortes an die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen“ hat die 
Bundesregierung erarbeitet oder plant sie zu erarbeiten (bitte ausführlich 
den aktuellen Stand und die Überlegungen betreffend die zukünftige 
Ausgestaltung und beteiligten Stellen einzeln erläutern)?

20. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass mit dem Bau des 
„Polen-Denkmals in der Mitte Berlins zum Gedenken an die polnischen 
Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945“ nicht die „Renationalisie-
rung des Gedenkens“ eingeleitet wird, die hinter wissenschaftliche Er-
kenntnisse über die Geschichte des NS-Terrors zurückzufallen drohen 
könnte?

Die Fragen 19 und 20 werden gemeinsam beantwortet. Es wird auf die Antwort 
zu Frage 2 verwiesen.

21. Wie definiert die Bundesregierung im Zuge ihrer Erinnerung- und Ge-
denkpolitik den Begriff „Renationalisierung des Gedenkens“?

a) Plant die Bundesregierung zu verhindern, dass eine mögliche „Rena-
tionalisierung des Gedenkens“ den Prozess einer Verständigung über 
gemeinsame, europaweite Formen der Erinnerung an die nationalso-
zialistischen Verbrechen – angesichts zunehmender nationaler und 
zwischenstaatlicher Konkurrenzen und Konflikte über die Geschichte 
und ihre Interpretation – den Dialog darüber behindert bzw. sogar 
umkehrt (vgl. dazu https://www.deutschlandfunk.de/holocaust-geden
ken-russisch-polnischer-geschichtsstreit.1773.de.html?dram:article_i
d=468445 sowie https://www.spiegel.de/panorama/streit-um-gedenk
en-an-ukrainische-ns-opfer-a-00000000-0002-0001-0000-000174784
603c)?

Wenn ja, wie?

Die Fragen 21 und 21a werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung wurde vom Deutschen Bundestag mit dem Beschluss 
vom 9. Oktober 2020 beauftragt, einen Realisierungsvorschlag zur Errichtung 
einer „Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte vorzulegen, die das 
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ganze Ausmaß der deutschen Verbrechen der Besatzungsherrschaft im Zweiten 
Weltkrieg dokumentiert und an alle Opfer erinnert“. Diese Einrichtung soll eine 
gesamteuropäische Perspektive auf alle damaligen und heutigen Gemeinwesen 
ermöglichen, die Opfer deutscher Besatzung waren.

b) Hat die Bundesregierung eine Haltung zu der Bedeutung und Wirkung 
des Begriffs „Renationalisierung des Gedenkens“ angesichts der Tatsa-
che, dass dieser nach Ansicht der Fragesteller zunächst in einer inner-
deutschen Auseinandersetzung um deutsch-deutschen Totalitarismus 
frequentiert wurde im Zusammenhang mit Vergleichen zwischen den 
singulären deutschen Menschheitsverbrechen im Nationalsozialismus 
und der SED-Herrschaft (vgl. https://www.welt.de/print-welt/article32
1080/Vielerlei-Gedenken.html)?

Der zitierte Artikel aus dem Jahr 2004 stellt die Frage nach einer möglichen 
„Renationalisierung des Gedenkens“ im Zusammenhang mit einer fortschrei-
tenden Aufarbeitung des SED-Regimes und einer zunehmenden Thematisie-
rung von Kriegserfahrungen der deutschen Bevölkerung. Diesen Bedenken 
wurde begegnet durch die Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption, die das 
Bundeskabinett am 18. Juni 2008 beschlossen hat. Die Konzeption stellt fest, 
dass den Unterschieden zwischen NS-Herrschaft und SED-Diktatur Rechnung 
zu tragen ist. Die Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption betont unverän-
dert und uneingeschränkt die historische Verpflichtung Deutschlands für das 
durch die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik in Euro-
pa verursachte millionenfache Leid.
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